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                                    IN KOOPERATION MIT DER 

                 
                                

F a c h s p e z i f i k u m   

P s y c h o d r a m a - P s y c h o t h e r a p i e          

 
Das Fachspezifikum Psychodrama-Psychotherapie (PD) wird in Kooperation von der Fachsektion 
Psychodrama im ÖAGG  (PD/ÖAGG) mit der Paris Lodron Universität  (PLUS) berufsbegleitend 
durchgeführt.  
 

→ Die PLUS bietet einen Universitätslehrgang „Psychotherapie: Psychodrama“ an, der je nach 
Zugangsvoraussetzungen gem. Universitätsgesetz (UG) entweder mit „MSc (CE)“ oder ohne 
Master abgeschlossen wird . Die fachspezifischen Lehrveranstaltungen werden von Lehrenden der 
PD/ÖAGG durchgeführt. 

→ Die Fachsektion PD/ÖAGG bietet die Ausbildungsteile an, die zusätzlich zum ULG entsprechend 
dem Psychotherapiegesetz (PthG 1990) für die Berufsberechtigung und die Eintragung in die Liste 
der Psychotherapeut:innen erforderlich sind.  

 
DAUER und UMFANG 
Bis zur Berufsberechtigung sind 180 ECTS erforderlich.  
Der Universitätslehrgang dauert 8 Semester und umfasst 120 ECTS.  
Ab dem 5. Semester können parallel zum ULG der Praxiserwerb unter Supervision und Wahl-
Pflichtseminare im Umfang von 60 ECTS absolviert werden.  
Je nach individuellen Möglichkeiten kann das Fachspezifikum in frühestens 8 Semestern, längstens aber 
muss es innerhalb von 12 Jahren abgeschlossen werden. 
 
ZUGANGSBEDINGUNGEN 

a) Voraussetzungen für den Zugang zum Fachspezifikum sind ab 01.01.2025 die Handlungsfähigkeit 
und ein abgeschlossenes Propädeutikum (§ 60 Abs. 5 PThG 2024).  
Zusätzlich zur formalen Prüfung der Voraussetzungen gibt es ein Aufnahmeverfahren, das ein 
Entscheidungsseminar und ein Einzelgespräch bei einer Lehrperson vorsieht. Über die fachliche 
Zulassung zum Fachspezifikum Psychodrama-Psychotherapie entscheidet die Fachsektion 
Psychodrama/ÖAGG.  
 

b) die Voraussetzungen entsprechend dem Universitätsgesetz:  
für den ULG ohne Masterabschluss: die allgemeine Universitätsreife und eine mehrjährige 
einschlägige Berufserfahrung, 
für das Masterstudium: der Abschluss eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums mit 
mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten und eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung. 
Diese werden von der PLUS geprüft und die Zulassung wird mit Bescheid ausgestellt. 
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ANRECHNUNGSMÖGLICHKEIT FÜR DIE FACHSPEZIFISCHE WEITERBILDUNG IN SÄUGLINGS-, KINDER- UND 
JUGENDLICHENPSYCHOTHERAPIE  
Das Psychodrama besitzt theoretisch fundierte und praxisbewährte Modifikationen zum Einsatz in der 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Die Fachsektion Psychodrama (ÖAGG) bietet seit vielen Jahren 
eine Weiterbildung für Psychotherapeut:innen in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie an. An dieser 
Weiterbildung können auch Ausbildungsteilnehmer:innen aus dem Fachspezifikum ab Praxiszulassung 
(Psychotherapeut:in in Ausbildung unter Supervision) teilnehmen.  
Nähere Informationen zur Weiterbildung:  
https://www.psychodrama-austria.at/aus-und-weiterbildung/fortbildung-weiterbildung/kinder-und-
jugendtherapie/ 
 

KONTAKT: psychodrama@oeagg.at 
 

 
 

www.psychodrama-austria.at                    www.uni-salzburg.at/psychodrama-ulg 
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